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I.
An die
Rechnungsämter, Kirchengemeindeämter,

Kirchengemeinden, die zur Kassen- und Rechnungs​führung nicht einem Verwaltungsamt angeschlossen sind im Bereich der Evangelischen Landeskirche in Baden
Evangelische Tagungs- und Begegnungsstätte Beug​gen e.V., Schloß Beuggen, 79618 Rheinfelden
Evangelische Begegnungsstätte Hohenwart e.V.,
Schönbornstr. 25, 75181 Pforzheim-Hohenwart
Diakonisches Werk der Evangelischen Landes​kirche in Baden, Vorholzstr. 3, 76137 Karlsruhe
Rechnungsprüfungsamt, im Hause

Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle im Hause

Gesamtausschuß im Hause

Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kommis​sion im Hause
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Teilurlaubsanspruch bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses im Laufe des zweiten Kalenderhalb​jahres

Sehr geehrte Damen und Herren,
nach Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts (BAG) kann durch tarifliche Regelung der gesetzli​che Urlaubsanspruch einer Arbeitnehmerin/eines Arbeitnehmers, die/der nach erfüllter Wartezeit in der „zweiten“ Hälfte eines Jahres aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet, nicht ausge​schlossen oder gemindert werden. Daraus folgt, daß eine für den Fall des Ausscheidens während des Urlaubsjahres vorgesehene tarifvertragliche Zwölftelungsregelung insoweit als unwirk​sam anzusehen ist, als hierdurch bei einer Mitarbeiterin/einem Mitarbeiter, die/der nach erfüllter Wartezeit in der „zweiten“ Hälfte eines Kalenderjahres ausscheidet, der „gesetzliche“ Urlaubsanspruch (bei Arbeit in der 5-Tage-Woche 24 Werktage = 20 Arbeitstage) unterschritten würde.
Beispiel 1
Das Ausscheiden der Mitarbeiterin (28 Jahre alt), deren Arbeitsverhältnis bereits am 1.1. des betreffenden Jahres bestan​den hat, erfolgt zum 31.7. Gemäß § 48 BAT besteht bei der 5-Tage-Woche ein Urlaubsanspruch von jährlich
26 Ta​gen.

Tariflicher Anspruch für das Jahr des Ausscheidens nach der im § 48 Abs. 5 BAT festgelegten Zwölftelung:

26 Tage x 7 Monate =      15,166 Urlaubstage, aufgerundet 16 Tage
        12 Monate

Da das Ausscheiden in der „zweiten“ Hälfte eines Kalenderjahres erfolgt, besteht jedoch Anspruch auf Erfüllung des gesetzlichen Urlaubsanspruchs von 24 Werktagen = 20 Arbeitstage.
Beispiel 2
Das Ausscheiden einer Mitarbeiterin (35 Jahre alt), deren Arbeitsverhältnis bereits am 1.1. des betreffenden Jahres bestanden hat, erfolgt zum 31.7. Gemäß § 48 BAT besteht bei der 5-Tage-Woche ein Urlaubsanspruch von jährlich
29 Tagen.
Tariflicher Anspruch nach der im § 48 Abs. 5 BAT festgelegten Zwölftelung:

29 Tage x 7 Monate =      16,917 Urlaubstage, gerundet 17 Tage
       12 Monate

Es besteht jedoch Anspruch auf Erfüllung des gesetzlichen Urlaubsanspruchs von 24 Werktagen = 20 Arbeitstage.
Wir bitten um Beachtung.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

II.
Fertige je eine Kopie von dem gesamten Beschluß für 6 Ro, 6 Th, 6 Wg, 6 Ze.


III.
Nach Abgang in Umlauf bei 7 Li, 7 Sw, 2 Sl

IV.
Z.d.A.

Im Auftrag

(Thielmann)

Dienstliche Briefe bitten wir nicht mit persönlichen Anschriften zu versehen, sondern an den Evangelischen Oberkirchenrat zu richten.
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